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1
Inventur am Ende des Wirtschaftsjahres

Die Verpflichtung zur Inventur5 ergibt sich aus
den §§ 240 und 241a Handelsgesetzbuch sowie
aus den §§ 140 und 141  Abgabenordnung. Nach
diesen Vorschriften sind Jahresabschlüsse auf-

grund jähr licher Bestandsaufnahmen zu erstel-
len. Eine  Inventur ist danach nur erforderlich,
wenn  bilanziert wird. Die ordnungsgemäße
 Inventur ist eine Voraus setzung für die Ord-
nungsmäßigkeit der Buchführung. Bei nicht
ordnungsmäßiger Buchführung kann das Fi-
nanzamt den Gewinn teilweise oder vollständig
schätzen.

Das Inventar muss die Überprüfung der Mengen
und der angesetzten Werte ermöglichen. Es ist
daher notwendig, dass über jeden Posten im
 Inventar folgende Angaben enthalten sind:

1 Lohnsteuer-Anmeldungen
bzw. Umsatzsteuer-Voran -
meldungen müssen bis
zum Fälligkeitstag abge-
geben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge ent-
stehen können.

2 Für den abgelaufenen
 Monat.

3 Für den abgelaufenen
 Monat; bei Dauerfristverlän-
gerung für den vorletzten
Monat.

4 Die Schonfrist endet am
15. 12., weil der 13. 12. ein
Samstag ist.

5 In der Regel findet die In-
ventur „am“ 31. Dezember
statt. Für Unternehmen, die
ein vom Kalenderjahr ab-
weichendes Wirtschaftsjahr
haben, gelten die Ausfüh-
rungen sinngemäß für den
abweichenden Bilanzstich-
tag.

Informationsbrief

Inhalt

1 Inventur am Ende des Wirtschaftsjahres

2 Gesetzlicher Mindestlohn auch bei 
Minijobs zu  beachten

3 Keine Steuerermäßigung für Pflegeheim-
kosten bei Inanspruch nahme des 
Behinderten-Pauschbetrags

4 Höhe des gesetzlichen Zinssatzes für
Steuerzinsen nicht verfassungswidrig

5 Änderungen bei der Besteuerung von
 Betriebsveranstaltungen

6 Übergangsregelung für versicherungs-
pflichtige gering fügige Beschäftigungen
läuft aus

7 PKW-Nutzung durch Unternehmer

8 Anhebung der lohnsteuerlichen Grenze
für „Aufmerksamkeiten“

9 Rückstellung für die Kosten zur Aufstel-
lung und  Prüfung des Jahresabschlusses

Dezember 2014

Allgemeine Steuerzahlungstermine im Dezember

Fälligkeit1 Ende der Schonfrist

Mi. 10. 12. Lohnsteuer, Kirchensteuer,
 Solidaritätszuschlag2 15. 12.4

Einkommensteuer, Kirchen-
 steuer, Solidaritätszuschlag 15. 12.4

Körperschaftsteuer, 
 Solidaritätszuschlag 15. 12.4

Umsatz steuer3 15. 12.4

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überwei sungen; maßgebend
ist die Gutschrift auf dem Konto der  Finanz behörde. Dagegen
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem
Fälligkeitstermin eingereicht werden.



– die Menge (Maß, Zahl, Gewicht)
– die verständliche Bezeichnung der Vermögens -

gegenstände (Art, Größe, Artikel-Nummer)
– der Wert der Maßeinheit

Zur Unterstützung der Inventurarbeiten sind
Hinweise in der beigefügten Anlage zusammen-
gefasst.

2
Gesetzlicher Mindestlohn auch bei Minijobs
zu beachten

Ab dem 1. Januar 2015 haben Arbeitnehmer
 regel mäßig Anspruch auf Zahlung eines Min-
destlohns durch den Arbeitgeber in Höhe von
brutto 8,50 Euro je Zeitstunde.6 Diese neue
 Regelung hat auch Bedeutung für geringfügige
Beschäftigungen (sog. Minijobs):

• Für Arbeitgeber mit gewerblichen gering -
fügig Beschäftigten gelten (zusätzliche) Auf-
zeichnungs- und  Dokumentationspflichten:
Sie müssen Beginn, Ende und Dauer der
täglichen Arbeitszeit ihrer gering fügig Be-
schäftigten innerhalb von sieben Tagen nach
dem Tag der Arbeitsleistung aufzeichnen
und  diese Aufzeichnungen mindestens zwei
Jahre aufbewahren. Die Aufzeichnungs- und
Dokumentationspflichten gelten nicht für
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in
Privathaushalten.7

• Wird aufgrund der Einführung des gesetz -
lichen Mindestlohns der Stundenlohn für ge-
ringfügig Beschäftigte angehoben, ist ggf.
die Einhaltung der monatlichen 450 Euro-
Grenze bzw. der Jahresgrenze von 5.400 Euro
zu beachten; eine Überschreitung der Grenze
kann dazu führen, dass der Minijobstatus
ver loren geht (ggf. erfolgt eine Zusammen-
rechnung mit einer anderen Beschäftigung).

• Das hätte zur Folge, dass die Beitragslast in
der Sozialversicherung ansteigen kann und
die günstige Pauschalversteuerung mit 2 %
nicht mehr in Betracht kommt.

• Eine eventuelle Reduzierung der Arbeits -
stunden der betroffenen Beschäftigten ist
z. B. durch eine entsprechende arbeitsver-
tragliche Änderung zu dokumentieren.

• Es ist in diesem Zusammenhang darauf hin-
zuweisen, dass der Mindestlohn von 8,50 Euro
den Bruttolohn darstellt, d. h. das Arbeits-
entgelt vor Berücksichtigung der gesetz -
lichen Abzüge (des Arbeitnehmers). Schuldet
der Arbeitgeber – wie bei geringfügigen
 Beschäftigungsverhältnissen – die pauschale
Lohnsteuer und die pauschalierten Sozial -

versicherungsbeiträge, sind diese Abgaben
nicht auf den Mindestlohn anzurechnen,
d. h., die Übernahme der Abgaben gilt nicht
als gezahltes Arbeitsentgelt.

Nicht unter den Mindestlohn fallen Vergütungen
von Auszubildenden, Minderjährigen ohne ab-
geschlossene Berufsausbildung und Langzeit-
arbeitslosen.

Verstöße gegen das Mindestlohngesetz können
mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von
500.000 Euro geahndet werden.8

3
Keine Steuerermäßigung für Pflegeheim-
kosten bei  Inanspruchnahme des Behinder-
ten-Pauschbetrags

Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
oder für die Inanspruchnahme von haushalts -
nahen Dienst leistungen kann eine Steuer -
ermäßigung in Anspruch genommen werden,
und zwar in Höhe von 20 % der Aufwendungen,
höchstens 4.000 Euro. Dies gilt auch für Pflege-
und Betreuungsleistungen sowie für Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Unterbrin-
gung in einem Heim oder zur dauernden Pflege,
soweit darin Kosten für Dienstleistungen ent-
halten sind, die mit denen einer Hilfe im Haus-
halt vergleichbar sind (§ 35a Abs. 2 Satz 2
EStG). Eine Steuerermäßigung ist aber nur zu
berücksichtigen, soweit die Aufwendungen nicht
als außergewöhnliche Belastungen abgezogen
werden.

Zulässig ist es allerdings, die entsprechenden
Aufwendungen im Rahmen des § 33 EStG als
 außergewöhn liche Belastungen anzusetzen und
die Steuerermäßigung nur für die Beträge gel-
tend zu machen, die sich wegen der zumutbaren
Belastung nicht auswirken.9

Sofern allerdings der Behinderten-Pauschbe-
trag (§ 33b EStG) in Anspruch genommen wird,
scheidet der Abzug von tatsächlichen behinde-
rungsbedingten Pflegeaufwendungen aus, auch
wenn diese den Pausch betrag übersteigen.
 Darauf hat jetzt der Bundesfinanzhof10 hinge -
wiesen. Es muss in diesen Fällen also geprüft
werden, ob für die kompletten Pflegeaufwen-
dungen die Steuerermäßigung nach § 35a EStG
in Anspruch genommen werden soll, ob der Ab-
zug als außergewöhnliche Belastungen (zuzüg-
lich Steuerermäßigung wegen der zumut baren
Belastung) günstiger ist oder ob der Behinder-
ten-Pauschbetrag geltend gemacht  werden 
soll.

6 Im Rahmen einer Übergangs-
regelung bis zum 31. Dezem-
ber 2016 gehen bestehende
abweichende Regelungen auf-
grund verbind licher bundes-
weit geltender (Branchen-)
 Tarifverträge dem neuen Min-
destlohn vor (siehe § 24 Min-
destlohngesetz; Art. 1 Tarif-
 auto nomiestärkungsgesetz,
BGBl 2014 I S. 1348).

7 Die besonderen Aufzeich-
nungs- und Dokumentations-
pflichten gelten ebenfalls
für „besondere Wirtschafts-
zweige“ wie z. B. das Bauge-
werbe, die Gastronomie oder
das Taxi-, Transport- und
 Speditionsgewerbe (siehe im
Einzelnen § 17 Mindestlohn-
gesetz und § 2a Schwarz -
arbeitsbekämpfungsgesetz).

8 Siehe im Einzelnen § 21 Min-
destlohngesetz.

9 BMF-Schreiben vom 10. Janu-
ar 2014 – IV C 4 – S 2296-b/
07/0003 (BStBl 2014 I
S. 75), Rz. 32.

10 Urteil vom 5. Juni 2014 VI R
12/12.
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4
Höhe des gesetzlichen Zinssatzes für Steuer-
zinsen nicht verfassungswidrig

Nachzahlungs- oder Erstattungsbeträge, die sich
aus der Festsetzung von Einkommen-, Körper-
schaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer ergeben,
werden – nach Berücksichtigung einer „Karenz-
zeit“ von 15 Monaten – regelmäßig mit einem
festen Zinssatz von 0,5 % für jeden vollen Mo-
nat verzinst. Eine Verzinsungsregelung besteht
auch, wenn Steuerbeträge gestundet werden
oder wenn z. B. im Zusammenhang mit einem
Einspruch die Zahlung von Steuern ausgesetzt
wird.11

Der Bundesfinanzhof12 hat jetzt entschieden,
dass die Höhe des Zinssatzes (0,5 % monatlich
= 6 % im Jahr) nicht verfassungswidrig, d. h.
nicht zu hoch ist. Der Gesetzgeber sei nicht
 verpflichtet gewesen, die Höhe des gesetzlichen
Zinssatzes an das niedrige Marktzinsniveau für
Geldanlagen anzupassen. Nach Auffassung des
Gerichts gilt dies zumindest für den Zeitraum
bis zum März 2011. Die Marktzinsen hätten sich
erst danach auf einem dauerhaft niedrigen Niveau
stabilisiert. Daher brauchte das Gericht nicht
zu entscheiden, ob sich die wirtschaftlichen
Verhältnisse in der Folgezeit so entscheidend
geändert haben, dass der gesetzlich festge-
schriebene Zinssatz in Frage zu stellen wäre.

5
Änderungen bei der Besteuerung von
 Betriebsveranstaltungen

Veranstaltungen, die der Arbeitgeber für seine
Arbeitnehmer ausrichtet (z. B. Betriebsausflüge,
Jubiläumsveranstaltungen, Weihnachtsfeiern),
können ggf. zu lohnsteuerpflichtigem Arbeits-
lohn bei den teilnehmenden Mitarbeitern füh-
ren. Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer hier-
für pauschal mit 25 % übernehmen (§ 40 Abs. 2
Nr. 2 EStG).

Zuwendungen im Rahmen von Betriebsveran-
staltungen (z. B. Speisen, Getränke, musikali-
sche Darbietungen) bleiben aber grundsätzlich
ohne steuerliche Folgen, wenn nicht mehr als
zwei Veranstaltungen jährlich durchgeführt
 werden und die Zuwendungen je Veranstaltung
und Teilnehmer derzeit 110 Euro nicht über-
schreiten. 

Ab 2015 soll diese Freigrenze gesetzlich fest-
geschrieben und auf 150 Euro (einschließlich
Umsatzsteuer) angehoben werden.13

Übersteigen die zuzuordnenden Kosten diesen
Betrag, sind die gesamten Zuwendungen steuer-
pflichtig.

Entgegen der neueren steuerzahlerfreundlichen
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs14 sollen
Kosten, die auf einen ebenfalls teilnehmenden
Angehörigen des Mitarbeiters (z. B. Ehepartner
oder Kind) entfallen, dem jeweiligen Arbeit-
nehmer zugerechnet werden; dies entspricht
(wieder) der bis dahin geltenden Verwaltungs-
praxis.

Ebenfalls im Gegensatz zur Rechtsprechung15

sieht die neue Regelung vor, dass Kosten, die
den einzelnen  Arbeitnehmern nicht individuell
zurechenbar sind, d. h. die Gemeinkosten der
Veranstaltung (wie z. B. die Raummiete), eben-
falls zu den – ggf. steuerpflichtigen – Zuwen-
dungen gehören.

Unklar ist derzeit, ob die Finanzverwaltung die
günstige Rechtsprechung zumindest bis Ende
2014 anwendet. In diesem Zusammenhang ist
darauf hinzuweisen, dass Einsprüche usw. auf-
grund der günstigeren Rechtsprechung bis ein-
schließlich 2014 ruhen.16

6
Übergangsregelung für  versicherungs-
pflichtige geringfügige Beschäftigungen
läuft aus

Seit dem 1. Januar 2013 gilt eine Arbeitsent-
geltgrenze für sozialversicherungsfreie gering-
fügige Beschäftigungen von 450 Euro monat-
lich. Beschäftigungverhältnisse, die zum da  ma-
ligen Zeitpunkt die alte Grenze von 400 Euro,
aber nicht 450 Euro über stiegen  haben, wären
somit eigentlich versicherungsfrei geworden. 

Für diese Fälle galt aber bisher eine Übergangs-
regelung, die nun ausläuft: Diese  Beschäftigten
bleiben nur noch bis zum 31. Dezember 2014
versicherungspflichtig.17

Betroffen sind hiervon insbesondere Arbeits -
verhältnisse zwischen Ehepartnern bzw. Ange-
hörigen, in denen z. B. Krankenversicherungs-
pflicht gewünscht ist. Um dies auch weiterhin
zu gewährleisten, muss das Arbeits entgelt ab
dem 1. Januar 2015 die (neue) Grenze von
450 Euro übersteigen, weil sonst eine grund-
sätzliche Befreiung in der Sozialversicherung
– und damit ggf. der Verlust des Versicherungs-
schutzes – eintritt.

11 Siehe §§ 233a, 234, 237, 238
Abgabenordnung.

12 Urteil vom 1. Juli 2014
IX R 31/13.

13 Siehe § 19 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1a EStG i. d. F. des Gesetz-
entwurfs zur Anpassung
der AO an den Zollkodex der
 Union und zur Änderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften
(Bundesrats-Drucksache
432/14).

14 Siehe Urteil vom 16. Mai 2013
VI R 7/11.

15 Siehe BFH-Urteil vom 16. Mai
2013 VI R 94/10.

16 Vgl. OFD Nordrhein-Westfalen
vom 14. Juli 2014.

17 Siehe z. B. § 7 Abs. 3 Sozial-
gesetzbuch V.
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7
PKW-Nutzung durch Unternehmer
Die private PKW-Nutzung durch Unternehmer
wird einkommensteuerlich als Entnahme und
umsatzsteuerlich als unentgeltliche Wertabgabe
behandelt. Die Ermittlung kann jeweils nach
der „1 %-Methode“ oder durch Aufteilung der
tatsächlichen Kfz-Kosten anhand eines ord-
nungsgemäßen Fahrtenbuchs erfolgen. 

In die umsatzsteuerliche Bemessungsgrund-
lage werden nur die Ausgaben einbezogen, die
zum  Vorsteuer abzug berechtigt haben (d. h.,
insbesondere Kfz-Steuer und Versicherung blei-
ben unberücksichtigt); bei der 1 %-Methode er-
folgt deshalb ein Abschlag von 20 %.

Bei den Fahrten zwischen Wohnung und Be-
triebsstätte sowie bei Familienheimfahrten wird
regelmäßig ein Teil der Aufwendungen als nicht-
abzugsfähige Betriebsausgabe angesehen.

Umsatzsteuerlich sind die Fahrten zwischen
Wohnung und Betriebsstätte als unternehmeri-
sche Fahrten anzusehen, sodass eine Besteue-
rung als unentgeltliche Wertabgabe – wie der
Bundesfinanzhof18 jetzt bestätigt hat – nicht in
Betracht kommt. Soweit ein Teil der Aufwendun-
gen für diese Fahrten als nichtabzieh bare Be-
triebsausgaben behandelt wird, unterliegen sie
nicht der Umsatzsteuer und führen auch nicht
zu  einer Vorsteuerkürzung nach § 15 Abs. 1a
UStG.19

8
Anhebung der lohnsteuerlichen Grenze für
„Aufmerksam keiten“

Erhält ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber
z. B. regelmäßig Sachleistungen wie Waren gut -
scheine oder Job-Tickets, bleiben diese Zuwen-

dungen nur dann lohnsteuer- und sozial ver si -
cherungsfrei, wenn der Wert insgesamt monatlich
44 Euro nicht übersteigt (§ 8 Abs. 2 Satz 11
EStG). Unabhängig davon gilt für  (gelegent -
liche) Sachzuwendungen, die ein  Arbeitnehmer
aus Anlass eines besonderen  persönlichen
 Ereignisses (z. B. Geburtstag, Hochzeit, Geburt
des Kindes) von seinem  Arbeitgeber erhält, eine
besondere Freigrenze. 

Der Grenzbetrag für derartige Aufmerksamkei-
ten (wie z. B. Blumen, Wein, Bücher, CDs/DVDs
oder Gutscheine dafür) wird ab 1. Januar 2015
von bisher 40 Euro auf 60 Euro angehoben.20

Die Freigrenze kann bei mehreren persönlichen
Anlässen dementsprechend auch mehrmals im
Jahr in Anspruch genommen werden.

Übersteigt der Wert der Sachzuwendung ab
2015 den Betrag von 60 Euro, führt dies regel-
mäßig in voller Höhe zu steuerpflichtigem
 Arbeitslohn. Zuwendungen von (Bar-)Geld sind
stets – auch bei geringerem Wert – als Arbeits-
lohn zu behandeln.

Die Regelung gilt auch für Sachzuwendungen,
wenn diese im Rahmen eines Dienstjubiläums
oder einer  Betriebsveranstaltung erfolgen.21

9
Rückstellung für die Kosten zur Aufstellung
und Prüfung des Jahresabschlusses

Die Kosten für die Aufstellung des Jahres -
abschlusses dürfen durch Bildung einer Rück-
stellung bereits in dem Jahr gewinnmindernd
berücksichtigt werden, für das der Jahresab-
schluss aufzustellen ist. 

Die Rückstellung für die Abschlusskosten ist zu-
lässig, weil es sich bei der Bilanzierung um eine
öffentlich-rechtliche Verpflichtung handelt, die
wirtschaftlich im  abgelaufenen Jahr verursacht
ist.22 Entsprechendes gilt für die Kosten der
Jahresabschlussprüfung (z. B. bei größeren
GmbHs oder ggf. bei GmbH & Co. KGs). 

Davon zu unterscheiden sind Kosten für die Prü-
fung des Jahresabschlusses, wenn die Prüfung
lediglich auf einer gesellschaftsvertraglichen
Verpflichtung beruht. Der Bundesfinanzhof23

hat daher die Kosten für den Abschlussprüfer
noch nicht im abgelaufenen Jahr zum Abzug
 zugelassen, wenn die Prüfung lediglich auf-
grund einer Regelung im Gesellschaftsvertrag
vorgeschrieben war.

18 Urteil vom 5. Juni 2014 
XI R 36/12.

19 Vgl. BMF-Schreiben vom
5. Juni 2014 – IV D 2 –
S 7300/07/10002 (BStBl
2014 I S. 896), Tz. I.2.

20 Siehe insbesondere R 19.6
Abs. 1 Satz 2 LStR 2015.

21 R 19.3 und R 19.5 LStR 2015.

22 BFH-Urteil vom 20. März 1980
IV R 89/79 (BStBl 1980 II
S. 297).

23 Urteil vom 5. Juni 2014
IV R 26/11.
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Beispiel:

Entfernung Wohnung – Betriebsstätte 10 km bei durchschnittlich 15 Fahrten im Monat: 
0,03 % � 40.000 i � 10 km 120,00 i

abziehbare Entfernungspauschale:
10 km � 0,30 i � 15 Tage � 45,00 i

nichtabziehbare Betriebsausgabe (monatlich) 75,00 i

Beispiel:

Listenpreis eines PKW (einschließlich Umsatzsteuer): 40.000 i

monatlicher Entnahmewert (netto):
1 % von 40.000 i 400,00 i

umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage:
80 % von 400 i 320 i

Umsatzsteuer darauf (19 %) 60,80 i

Entnahmewert pro Monat insgesamt 460,80 i



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "[Druck_Gieseking]"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        17.007870
        17.007870
        17.007870
        17.007870
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [4053.544 3245.669]
>> setpagedevice


